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Öffentliche Gelder nur für öffentliche Angebote! 

 
Sind behinderte Menschen eigentlich ein Teil der Bevölkerung? Oder sind wir Sonderfälle, 

die manchmal innerhalb, manchmal außerhalb der Gesellschaft leben sollen?  

 

Gestern habe ich wieder einmal mit einer Gruppe engagierter, vorwiegend behinderter 

Menschen diskutiert, wie man an verschiedenen Stellen Barrieren aushebeln könnte und wo 

es Fördermöglichkeiten für die Inklusion einzelner behinderter Menschen gäbe. Ich habe mich 

schon so viele Hunderte Stunden gegen Diskriminierung behinderter Menschen und für 

gesellschaftliche Gerechtigkeit eingesetzt und werde das auch weiter tun – aber ist das 

wirklich die Aufgabe behinderter Betroffener und nicht die Aufgabe der politischen 

Entscheidungsgremien und der ausführenden Organe? Es sollte staatlich finanzierte Stellen 

geben, die unsere Fachkenntnisse einbeziehen und für den Abbau von Barrieren und 

Benachteiligungen sorgen. Statt behinderten Menschen unbezahlt den größten Teil der Arbeit 

zuzuschieben.  

Der Staat reagiert bei den allgegenwärtigen Rechtsbrüchen zum Nachteil behinderter 

Menschen oft viel zu wenig. Während wir selbst wenig Sanktionsmöglichkeiten haben, 

sondern wie Sisyphos immer wieder Steine hoch rollen gegen Organisationen, die einfach 

keine Lust haben, ihre Barrieren und Benachteiligungen zu beseitigen. Ich finde, das darf 

nicht so weiter gehen.  

 

Wir haben in Deutschland keine Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit, 

obwohl die Behindertenrechtskonvention etwas anderes vorgibt. Das ist ein großes Problem. 

Aber bei allen Institutionen, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, hat die öffentliche 

Hand eine sehr gute Handhabe, Barrierefreiheit einzufordern. Wenn sie das will. Mit einer 

handfesten rechtlichen Grundlage.   

Der Gesetzgeber hat im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) unter § 1, Abs. 3 festgelegt: 

„Gewähren Träger öffentlicher Gewalt Zuwendungen nach § 23 der Bundeshaushaltsordnung 

als institutionelle Förderungen, so sollen sie durch Nebenbestimmung zum 

Zuwendungsbescheid oder vertragliche Vereinbarung sicherstellen, dass die institutionellen 

Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger die Grundzüge dieses Gesetzes anwenden. Aus 

der Nebenbestimmung zum Zuwendungsbescheid oder der vertraglichen Vereinbarung muss 

hervorgehen, welche Vorschriften anzuwenden sind.“  

Barrierefreiheit und der Abbau von Benachteiligungen gehören zu den wichtigen Grundzügen 

des Behindertengleichstellungsgesetzes.  

Deshalb wäre es ein Leichtes, immer wenn jemand öffentliche Gelder beantragt, diese Gelder 

mit der Auflage zu versehen, dass das jeweilige Angebot barrierefrei nutzbar ist.  

Ausnahmen und Einschränkungen der Barrierefreiheit könnten individuell beantragt und 

geprüft werden. Anders herum, als es heute ist: Bisher müssen behinderte Menschen noch zu 

oft individuell ihre Teilhabe beantragen und mühsam erkämpfen.  

Ich gehe davon aus, dass eine ganze Reihe von Bundesländern die Vorgaben des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes in den Landes-Behindertengleichstellungsgesetzen 

umgesetzt haben. Und wenn sie es noch nicht in einem aktuellen Landesgleichstellungsgesetz 

schriftlich fixiert haben, gibt es andere Möglichkeiten, die Forderung zu begründen, dass 

öffentliche Gelder nur für öffentliche Angebote verwendet werden dürfen. Zum Beispiel 

wegen eines Diskriminierungsverbotes, wegen der Gleichheit aller Menschen oder wegen 

anderer Vorgaben der jeweiligen Landesgesetze.  
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Nein, es geht nicht darum, dass fast alle Häuser geschlossen werden müssten, weil wir 

behinderten Menschen so unglaublich große Forderungen stellen würden. Um es mit einem 

Beispiel zu verdeutlichen:  

Im Bremer „Zentrum für queeres Leben“ befindet sich die Toilette im Keller. Man müsste erst 

einige Stufen hoch und danach eine lange und enge Treppe heruntersteigen, um sie zu 

erreichen. Ich habe nie gefordert, dass in dem engen, alten Haus ein Fahrstuhl zur Toilette 

eingebaut würde. Ich hatte den Eindruck, das wäre nicht mit einem tragbaren Aufwand 

realisierbar. Aber einen würdevolleren und sichereren Eingang in den unteren Hausbereich 

hätte ich durchaus gewünscht. Mittlerweile habe ich aufgegeben.  

Der Eingang in den Veranstaltungsraum des schwul-lesbisch-queeren Zentrums (KCR) in 

Dortmund, in der Nähe meiner alten Heimat im Ruhrgebiet, hatte früher 1 ½ Stufen. Ab 1993 

habe ich mich mit meinem ersten eigenen Rollstuhl immer wieder diese Stufen hoch gequält, 

um dabei sein zu können. Natürlich habe ich mehrfach für eine Rampe argumentiert. Ohne 

Erfolg.  

Einige Zeit später hat das Studierendenparlament der Uni Dortmund entschieden, nur 

barrierefreie Veranstaltungen finanziell zu unterstützen. Eine dieser Veranstaltungen sollte im 

KCR stattfinden – und was sag‘ ich Euch? Innerhalb kürzester Zeit haben die 

Vereinsmitglieder eine Rampe gebaut und die Veranstaltung hat wie geplant dort 

stattgefunden. Zu mir hat damals jemand gesagt: „Ach, eine Rampe wollten wir doch schon 

lange haben.“ Aber ich und die anderen Rollstuhlfahrer*innen vor Ort haben nicht als Grund 

ausgereicht, um diesen Wunsch umzusetzen. Mehrere Jahre nicht.  

Mit der Bindung der Zuwendung der Uni Dortmund an die Barrierefreiheit hatten wir die 

Rampe innerhalb weniger Wochen.  

 

So wünsche ich es mir auch mit allen anderen Geldern unserer Gemeinschaft, unseres Staates.  

 

Wir behinderten Menschen sind ein Teil der allgemeinen Bevölkerung. Wir sind keine 

Einzelfälle, keine überraschende Ausnahme, mit der niemand rechnen konnte. Wir sind keine 

andere Kategorie von Lebewesen und keine Menschen 2. Klasse. Wir haben die gleichen 

Bürgerrechte, wie die anderen auch.  

Wenn unser Staat das Gemeinschaftsgeld verwendet, um öffentliche Angebote zu 

unterstützen, dann müssen diese Angebote tatsächlich öffentlich sein, also allen 

Mitgliedern der Gemeinschaft offenstehen. So wie es § 1, Abs. 3, des 

Behindertengleichstellungsgesetzes vorsieht. Sonst sind die öffentlichen Gelder dort falsch 

eingesetzt. Denn wir behinderten Menschen gehören zur Gesellschaft dazu.  
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